
Schulabsentismus*

im Landkreis Verden –

Entwicklungen in 2024/2025

Kompetenzstelle 

Schulpflichterfüllung

Nelli Kurt

Alexandra Meyer

Markus Feder

Ute Stubenrauch



Team der Kompetenzstelle

Nelli Kurt 
Koordination +

Fallmanagement         Alexandra Meyer

Fallmanagement

Markus Feder

Fallmanagement

Ute Stubenrauch

Fallmanagement
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Programm

14.00 Uhr  Begrüßung durch Frau Dr. Fries & KOS

14.15 Uhr Amtsgerichtsdirektor Herr Hauschildt

Jugendstrafverfahren und Verfahren nach dem 

Ordnungswidrigkeitengesetz im Bereich 

Schulabsentismus

14.45 Uhr   Familienrichter RiAG C. Neelsen

Schulabsentismus, Familienrecht und 

familiengerichtliche Verfahren

15.15 Uhr  Jurist. Dezernent Herr Zerial, RLSB Lüneburg

Schulabsentismus und Schulrecht: Pflichten, 

Möglichkeiten, Grenzen
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Programm

*** 16.00 Uhr PAUSE ***

16.20 Uhr   Jahresrückblick KOS

Meldeentwicklungen, Problemschwerpunkte und 

Ausbau des Kooperationsnetzwerks

17.00 Uhr Austausch zu aktuellen Fragen & 

Entwicklungen im Plenum

17.30 Uhr Herr Behrendt, Geschäftsführer Fokus GmbH

SchulMobil – Konzeption & Erfahrungen des 

außerschulischen Lernorts an der Stadtwaldfarm

18.00 Uhr Verabschiedung & Ende der Veranstaltung
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Amtsgerichtsdirektor Herr Hauschildt

Jugendstrafverfahren und Verfahren 

nach dem Ordnungswidrigkeitengesetz

im Bereich Schulabsentismus



DirAG Daniel Hauschildt

I. Amtsgericht Verden

- 7 Richter/innen, insgesamt gut 50 Mitarbeiter/innen

- zuständig nur für den Südkreis (Verden, Langwedel, 

Kirchlinteln, Dörverden)

- zuständig für den Nordkreis: Amtsgericht Achim

- Jugendbußgeldrichter (Ordnungswidrigkeiten): 

DirAG Hauschildt

- Jugendstrafrichter: RiAG Gläsel

Fachveranstaltung Schulabsentismus
am 04.09.2025

- aktuell: Kooperationsangebot zum Thema Demokratie 

und Rechtsstaat an weiterführenden Schulen



DirAG Daniel Hauschildt

II. Ablauf des Bußgeldverfahrens

- Meldung von Fehltagen durch die Schule

- Abklärung mit Kompetenzstelle Schulpflichterfüllung

- Weiterleitung an Stadt / Landkreis Verden

- LK Verden: Arbeitsauflage umsetzen

- Amtsgericht Verden: Umwandlung in Arbeitsauflage 

Fachveranstaltung Schulabsentismus
am 04.09.2025

- Amtsgericht Verden: Arrest verhängen

- Jugendarrestanstalt Verden: Arrest vollstrecken 



DirAG Daniel Hauschildt

III. Probleme des Bußgeldverfahrens

- dauert viel zu lang

- dies konterkariert die pädagogische Zielsetzung

Ursachen: 

- Verzögerungen bei allen beteiligten Stellen 

(lässt sich – ab heute – ändern)

- Gesetzliche Verortung im Ordnungswidrigkeitengesetz

(kaum zu ändern)

Fachveranstaltung Schulabsentismus
am 04.09.2025

Ziel: Schulabsentismus verringern, 

dadurch Folgeprobleme abmildern





Schulabsentismus, 

Familienrecht und 

familiengerichtliche 

Verfahren

RiAG C. Neelsen, Amtsgericht Verden



Tätigwerden des Familiengerichtes

• auf Antrag bzw. Anregung des Jugendamtes 
oder anderer Institutionen (z.B. der Schule 

oder des Schulamtes/Ordnungsamtes) oder von 

Amts wegen leitet das Familiengericht ein 

Verfahren wegen Kindeswohlgefährdung nach §

1666 BGB ein

• § 1666 Abs. 1 BGB: „Wird das körperliche, 

geistige oder seelische Wohl des Kindes oder 

sein Vermögen gefährdet und sind die Eltern 

nicht gewillt oder nicht in der Lage, die 

Gefahr abzuwenden, so hat das 

Familiengericht die Maßnahmen zu treffen, 

die zur Abwendung der Gefahr erforderlich 

sind.“



Voraussetzungen des § 1666 BGB

• Gefährdung des Kindeswohls(+)bei 
Schulverweigerung, da negativ nicht nur für 
Bildungsweg, sondern auch für soziale 
Kompetenzen (vgl. BGH, Beschl. v. 17.10.2007, XII ZB 42/07; 

OLG Karlsruhe, Beschl. v. 25.8.2022, 5 UFH 3/22)

• aber Einzelfallprüfung erforderlich 
(OLG Celle, Beschl. v. 27.7.2020, 21 UF 190/19)

• Gegenwärtigkeit der Gefahr (nicht erst 
zukünftig, sondern akut)

• fehlender Wille oder Unfähigkeit der Eltern, 
die Gefahr abzuwenden

Bsp: grunds. Ablehnung von Beschulung
„Homeschooling“-Bewegung), Gleichgültigkeit 
gegenüber „Schwänzen“, fehlende 
Durchsetzungsfähigkeit ggü. Kind

• Genaue Prüfung der Ursachen der 
Schulverweigerung erforderlich!



Vorgehen des Familiengerichtes

• zunächst Einholung einer Stellungnahme 

des Jugendamtes (wenn die Anregung 

nicht ohnehin schon von dort kommt)

• sodann Anberaumung eines 

Anhörungstermins, bei dem die Eltern 

persönlich angehört werden; anwesend 

sind außerdem das Jugendamt und ein 

Verfahrensbeistand („Anwalt des Kindes“)

• Kind wird in einem separaten Termin 

vom Gericht angehört

• Frist für Anhörungstermin: spätestens 

nach 1 Monat!



Entscheidungsmöglichkeiten

• § 1666 Abs. 3 Nr. 2 BGB: „Gebote, für die 

Einhaltung der Schulpflicht zu 

sorgen“(z.B. durch Hinbringen des Kindes 

zur Schule)

• § 1666 Abs. 3 Nr. 1 BGB: „Gebote, 

öffentliche Hilfen [...] in Anspruch zu 

nehmen“ (z.B. Familienhilfe oder sonstige 

Angebote der Kinder- und Jugendhilfe)

• § 1666 Abs. 3 Nr. 6 BGB: „teilweise oder 

vollständige Entziehung der elterlichen 

Sorge“ (ultima ratio)

 Sorge für schulische Angelegenheiten würde 

dann auf einen Amtspfleger übertragen, 

z.B. auf das Jugendamt des LK Verden



Empfehlung

• frühzeitige Beteiligung auch des 

Familiengerichtes, parallel zu etwaigen 

OWi-Maßnahmen

• bisher: Verfahren kommen beim Familien-

gericht erst nach langer Schulabstinenz an, 

dann sind familiengerichtliche Maßnahmen 

oft zu spät und daher wirkungslos

• Meldung an das Gericht auch direkt durch 

Schule möglich

• wichtig: zeitnahes Gegensteuern!

• beispielhaft: Konzept des Amtsgerichts 

Wildeshausen und des LK Oldenburg, siehe 

Homepage AG Wildeshausen (unter „Service –> 

Schulabsentismus“)

https://amtsgericht-wildeshausen.niedersachsen.de/startseite/service/schulabsentismus_schulverweigerung/schulabsentismusschulverweigerung-162820.html


Juristischer Dezernent 

Herr Zerial (RLSB Lüneburg)
Schulabsentismus und Schulrecht: 

Pflichten, Möglichkeiten, Grenzen
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*** PAUSE ***

16.20 Uhr   Jahresrückblick KOS

Meldeentwicklungen, Problemschwerpunkte und 

Ausbau des Kooperationsnetzwerks

17.00 Uhr Austausch zu aktuellen Fragen & 

Entwicklungen im Plenum

17.30 Uhr Herr Behrendt, Geschäftsführer Fokus GmbH

SchulMobil – Konzeption & Erfahrungen des 

außerschulischen Lernorts an der Stadtwaldfarm

18.00 Uhr Ende der Veranstaltung



Netzwerkarbeit
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Neue Zuständigkeiten

(BBS, Koordination)

Ute Stubenrauch
(Ottersberg, Oyten)

Markus Feder
(Verden, Dörverden, 

Kirchlinteln)

Nelli Kurt

(BBS, Koordination)

Alexandra Meyer

(Achim, Langwedel, 

Thedinghausen)
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Entwicklungen 2024/2025

o über 400 gemeldete Personen, davon die Hälfte Neufälle
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o abweichend viele Meldungen zum Schuljahresbeginn und -ende

o erneuter Anstieg bei Grundschulmeldungen, diesmal um ein 

Viertel zum Vorjahr

o Verdopplung der Stellungnahmen bei 

Bußgeldverfahren 

o Gründe: psychische Erkrankungen/Psychosomatik, 

Medienverhalten, Zurückhalten, Differenzen in/mit Schule, 

Neurodivergenz bzw. kognitive Vielfalt

o 2,2 % aller Schülerinnen & Schüler im Landkreis betroffen

o Überlastung mehrerer Hilfesysteme wegen Fachkräftemangels

https://formulare.govconnect.de/metaform/Form-Solutions/sid/assistant/630c85cfc62abe4b9ad33c5b
https://www.landkreis-verden.de/portal/seiten/koordinierungsstelle-schulverweigerung-kos--901000438-20600.html
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Kompetenzstelle Schulpflichterfüllung: 

Konzept-Inhalte
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Zunahme von Langzeitfällen



Zunahme von Langzeitfehlen
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Absentismus nach Schulformen

32
aktuell: 2,2% der Gesamtschülerschaft



Netzwerkarbeit
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Resilienz-

trainings

Kooperationen Fachstelle Sucht
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Medienberatung 

für Schüler & Eltern

Begleitendes 

Online-Programm 

„Freii“

Elternabende 

& -trainings

* 4 Einzeltermine mit Teilnahmebestätigung zur 

Vermeidung eines Bußgeldes

* geplant: 6. bis 8. Jahrgang, 21-Tage-

Programm, zwei Präsenz-Workshops à 90 

Min. am Anfang & Ende, Begleitung durch 

Guide, parallele Teilnahme der Eltern

* ab 10 Personen Module zu Recht 

& Sucht in Zusammenarbeit mit 

Herrn Cassens, Ziele: Aufklärung, 

Handwerkszeug, Redekultur

* Selbstwertgefühl, 

Stressbewältigung, 

Kritikfähigkeit steigern
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Kooperationen Fachstelle Sucht

Drogenberatung (4 Termine):

o Gruppenangebot für konsumierende oder 

suchtgefährdete Jugendliche (ab Sek. I)

o insgesamt vier Termine: Erstgespräch,

zwei Workshop-Nachmittage, 

Abschlussgespräch

o ab vier Personen

o KOS steuert ein über 

Anmeldebogen

o TN-Bestätigung nach 12 Wochen

o FreD: „Frühintervention mit erstauffälligen 

Drogenkonsument*innen“ 

https://www.lwl-fred.de/de/


Netzwerkarbeit
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Pro-Aktiv-Center: Jugendberufshilfe

o Unterstützung bei beruflicher Perspektivfindung

o falls: * individuelle Beeinträchtigung

* soziale Benachteiligung

* berufliches Eingliederungshemmnis 

* sozialpädagogischer Förderbedarf 

* Zuwanderungshintergrund

o vier Termine binnen 12 Wochen 

o Bereitschaft bzw. Einverständnis zur Mitarbeit

o Anmeldung & Schweigepflichtent-

bindung über KOS

o Teilnahmebestätigung von 

PACE verhindert Bußgeld



Netzwerkarbeit
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SchulMobil

o fester Kooperationspartner seit 2023

o anerkannter außerschulischer Lernort

o gebündelte Einsteuerung über KOS
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Herzlichen 

Dank

für Ihre 

Aufmerksamkeit!

Kompetenzstelle Schulpflichterfüllung


